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Anmeldung zum 1. Schuljahr an einer Grundschule (NRW)

Dieses Merkbla� richtet sich insbesondere an die Eltern von Kindern aus 

Schaustellerfamilien und von Circusangehörigen sowie an Bildungsverantwortliche.

In Nordrhein-Wes�alen wird jedes Kind, das bis zum Beginn des 30. Sep-

tember das sechste Lebensjahr vollendet hat, zum 1. August des gleichen 

Jahres schulpflich�g. Alle Kinder, die am 1. Oktober oder später sechs Jahre 

alt werden, sind erst im folgenden Kalenderjahr schulpflich�g.

Bis zum 15. November eines Jahres müssen alle Kinder angemeldet sein, 

die im folgenden Jahr schulpflich�g sind. Wenn ein Kind schulpflich�g wird, 

erhalten die Eltern etwa zehn bis elf Monate vor Schulbeginn ein Schreiben 

vom Schulverwaltungsamt Ihrer Stadt oder Gemeinde. Darin werden die 

Eltern gebeten, ihr Kind an einer Grundschule anzumelden. Eltern sollten 

ihr Kind zur Anmeldung mitnehmen. Es lernt auf diesem Wege „seine“ 

Schule wieder ein wenig näher kennen. Die Anmeldung zur Grundschule 

bedeutet noch nicht automa�sch, dass ein Kind auch wirklich aufgenom-

men ist. Über die tatsächliche Aufnahme in die Schule entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter nach Abschluss des Anmeldeverfahrens. 

Kann die Schule nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen, findet ein 

Auswahlverfahren gemäß § 1 der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-

GS) sta�. (Text: Ministerium für Schule und Bildung NRW)

Die Eltern erhalten nach Abschluss des Anmeldeverfahrens eine Mi�eilung 

darüber, welche Grundschule das Kind aufnimmt.

Die Einschulung findet in  NRW am Tag nach dem Ende der Sommerferien 

an derGrundschule sta�, die das Kind aufgenommen hat.

Eltern sollten ihr Kind in der Nähe ihres Wohnsitzes anmelden („Stamm-

schule“). Besprechen Sie mit der Schule, dass Sie Schausteller sind, also 

eine reisende Berufsgruppe. Sie können auch nur im Anschluss an die Weih-

nachtsferien Familienurlaub machen. Die Schulen sollen den Eltern ierbei 

entgegenkommen.

Dafür hat die Schulverwaltung einige besondere Regelungen getroffen.  >>
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So darf das Kind auch während der Schulzeit bei seinen Eltern bleiben und mitreisen. Auf der Reise besteht die 

Möglichkeit, dass „Bereichslehrkrä�e“ die Ankun� der Kinder an den wechselnden Schulen („Stützpunktschu-

len“) unterstützen, ggf. bei der Erstellung der Hausaufgaben begleiten oder au�ommende Fragen beantworten 

oder etwas, das das Kind nicht verstanden hat, erklären.

Mit dem Wechsel der Kreise und Städte wechseln auch die Bereichslehrkrä�e. Die zuständige Bereichslehrkra� 

finden Sie über  Jedes reisende Kind hat mehrere wich�ge www.schule-unterwegs.de/Bereichslehrkra�suche

Bezugspersonen:

�• Die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer an seiner Stammschule (im Winter)

�• Die zuständigen Bereichslehrkrä�e unterwegs auf der Reise

Als Eltern eines reisenden Kindes sind Sie verpflichtet, Ihr Kind bei anzumelden („Digitales Lernen www.diglu.de 

unterwegs“). Dort wird das Schultagebuch geführt, in das die Lehrkrä�e auf der Reise eintragen, was das Kind 

gelernt, wo noch gefördert werden muss. Bei der Anmeldung kann eine Bereichslehrkra� helfen.

http://www.schule-unterwegs.de/Bereichslehrkraftsuche
http://www.diglu.de/
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